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§ 12 BO für Wien Aussteckung der
Fluchtlinien

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2021

Vor Beginn der Errichtung eines Neu-, Zu- oder Umbaus oder der Herstellung einer fundierten Einfriedung im Bereich

einer Baulinie, Straßen uchtlinie, Verkehrs uchtlinie oder Grenz uchtlinie ist durch einen nach den für die

Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften Berechtigten die Aussteckung dieser Fluchtlinien vorzunehmen. Über die

Aussteckung ist ein Absteckprotokoll mit Skizze zu verfassen, das vom Bauwerber der Behörde zur Information in

elektronischer Form zu übermitteln ist.
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